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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

mit diesem Informationsblatt gibt die Gemeindeverwal-
tung wieder verschiedene Mitteilungen, Hinweise und 
Neuerungen zur Kenntnisnahme und Beachtung be-
kannt. 

Mitteilungen des Standesamtes 

- Geburten  

Die Geburten fanden zwar nicht in 
Rudelzhausen statt, allerdings 
haben die Eltern der Babys ihren 
Wohnsitz in Rudelzhausen. 

01.03.2014 Schlafke Josefine 

15.03.2014 Fröschl Johanna Carolina 

29.03.2014 Collin Constantin Amadeus 

30.03.2014 Ostermeier Ludwig 

12.04.2014 Pischinger Franziska 

23.04.2014 Strehlke Amon Lemmy 

28.04.2014 Roßmann Katharina Sabine 

30.04.2014 Patzig Sari Faye Aura 

09.05.2014 Ippy Julia 

22.05.2014 Schmelz Josef Maximilian 

Wir gratulieren den glücklichen Eltern sehr herzlich. 

- Eheschließungen  

In der Zeit vom 01.03.2014 bis 
20.06.2014 wurden in der 
Gemeinde Rudelzhausen 2 
Eheschließung registriert. 

Wir wünschen den Brautpaaren 
viel Glück auf dem gemeinsa-

men Lebensweg. 

- Sterbefälle  

Es sind alle Verstorbenen aufgeführt, 
unabhängig vom Sterbeort. Den Ange-
hörigen und Hinterbliebenen wenden wir 
unsere aufrichtige Anteilnahme zu. 

22.02.2014 Linseisen Rudolf, 58 
Jahre 

24.02.2014 Märkl Luise, 84 Jahre 

07.03.2014 Heindl Georg, 61 Jahre 

15.03.2014 Hadersberger Martin, 74 Jahre 

17.03.2014 Haller Ulrich, 64 Jahre 

18.03.2014 Baum Andreas, 52 Jahre 

01.04.2014 Holzmann Eduard, 87 Jahre 

02.04.2014 Wagner Gertraud, 96 Jahre 

14.04.2014 Huber Englbert, 64 Jahre 

14.04.2014 Walter Therese, 90 Jahre 

26.04.2014 Rothmüller Konrad, 71 Jahre 

02.05.2014 Brunner Walburga, 88 Jahre 

02.05.2014 Pongratz Hermann, 75 Jahre 

11.05.2014 Maier Karl, 85 Jahre 

15.05.2014 Betzenbichler Barbara, 85 Jahre 

19.05.2014 Fellner Anna, 96 Jahre 

20.05.2014 Brunner Katharina, 94 Jahre 

23.05.2014 Ostermeier Georg, 85 Jahre 

27.05.2014 Weiher Franz Xaver, 85 Jahre 

14.06.2014 Ostermeier Konrad, 80 Jahre 

Einser-Schüler und -Ausbildungsabsolventen bitte 
melden 

Auch in diesem Jahr werden wieder alle Schul- und 
Ausbildungsabsolventen, die ihren Abschluss mit einer 
ĂEinsñ vor dem Komma geschafft haben, von B¿rger-
meister Schickaneder geehrt.  

Dabei ist Ihre Mithilfe gefragt: 

Da auch immer mehr Abschlüsse von im Gemeindege-
biet wohnenden Personen in Schulen in der weiteren 
Umgebung gemacht werden, erhält die Gemeinde nicht 
immer die entsprechenden Informationen. Bitte melden 
Sie uns daher bis spätestens 20.07.2014, wenn Sie ei-
nen entsprechenden Abschluss erreicht haben oder 
wenn Sie jemand kennen, der für die Ehrung in Frage 
kommt. 

Kontakt: 
Telefon: 08752/8687-0 
E-Mail: info@gemeinde-rudelzhausen.de 
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Ferienprogramm 2014 

Es ist wieder so weit - das Ferienprogramm für die 
Sommerferien 2014 ist fertig. Martin Gruber - unter-
stützt durch Isabella Fischer und Sandra Senger - hat 
wieder ein buntes Programm für Kinder zwischen 4 und 
16 Jahren zusammengestellt. Das ausführliche Pro-
gramm incl. Anmeldung mit den genauen Terminen 
finden Sie demnächst auf der Gemeindehomepage und 
es liegt im Rathaus, der Grundschule und den Kinder-
gärten sowie in Tegernbach beim Bäcker und in Ru-
delzhausen beim Bäcker, der Sparkasse und der Raiff-
eisenbank aus. Die Anmeldung erfolgt im Rathaus zu 
den üblichen Öffnungszeiten ab 30.06.2014. Zusätzlich 
ist die Anmeldung möglich am Mittwoch 09.07.2014 
von 16.00 bis 20.00 Uhr und am Sonntag 13.07.2014 
von 10.00 bis 12.00 Uhr. Anmeldeschluss ist der 
25.07.2014.  

 

Nähere Infos zum Programm gibt es bei Martin Gruber 
unter Telefon 08752 9889 oder 0172 8284943, Mail 
martin@martin-gruber.de. 

Neben den schon bekannten Highlights wie der 
Schlauchbootfahrt am 11.08 oder dem Sommerbiathlon 
am 08.08. gibt es heuer viele neue Events wie Bogen-
schießen, Airbrushkurs, Modellbau und einen Projekt-
tag Mittelalter. Aber auch altbewährte Aktionen wie der 
Kochkurs leben wieder auf. Für Tierfreunde gibt es 
ebenfalls zwei Veranstaltungen: am 05.08. einen Aus-
flug zur Reptilienauffangstation in München und am 
18.08. einen Schnuppertag im Pferdepark Faistenberg. 
Den Auftakt der Ferienspiele gestaltet heuer am 01.08. 
die Feuerwehr Enzelhausen mit einem Tag rund ums 
Feuer inklusive Grillabend. Neu im Programm ist ein 
Nachmittag zum Thema Wasserrettung und Erste Hilfe 
mit der Wasserwacht Nandlstadt am 04.08. im Freibad 
Tegernbach. Am 01.09. können die Kinder einen Vor-
mittag am Erlebnisbauernhof Wieser in Enghausen 
verbringen. Zur ĂTraditionñ bei den Ferienspielen gehört 
auch schon das Zauberabend, an dem die Kinder am 
26.08. ihre Eltern verzaubern werden. 

Die Organisatoren dieses abwechslungsreichen Pro-
gramms freuen sich auf zahlreiche Teilnehmer. 

Eintragung f¿r das Volksbegehren ĂJa zur Wahl-
freiheit zwischen G9 und G8 in Bayernñ 

Auf Initiative der Freien Wähler Bayern wurde das 
Volksbegehren ĂMehr Zeit zum Lernen - Mehr Zeit zum 
Leben! Neunjähriges Gymnasium (G 9) als Alternative 
anbieten.ñ zugelassen. Die Eintragungsfrist f¿r das 
Volksbegehren läuft von 03. bis 16. Juli 2014.  

1. Die Eintragung ist zu folgenden Zeiten im Rathaus, 
EG Zimmer 1, Kirchplatz 10, 84104 Rudelzhausen 
möglich: 

Montag bis Freitag  8 bis 12 Uhr 

Montag bis Donnerstag  13 bis 16 Uhr 

zusätzlich: 

Mittwoch (09.07.)  16 bis 20 Uhr 

Sonntag (13.07.)  10 bis 12 Uhr 

2. Jeder/Jede Stimmberechtigte kann sich nur in ei-
nem Eintragungsraum des Eintragungsbezirks ein-
tragen, in dessen Wählerverzeichnis er/sie geführt 
wird. Die Stimmberechtigten haben ihren Personal-
ausweis oder Reisepass zur Eintragung mitzubrin-
gen. 

3. Stimmberechtigte, die einen Eintragungsschein be-
sitzen, können sich unter Vorlage ihres Personal-
ausweises oder Reisepasses in die Eintragungsliste 
eines beliebigen Eintragungsraums in Bayern ein-
tragen. 

4. Jeder/Jede Stimmberechtigte kann sein/ihr Stimm-
recht nur einmal und nur persönlich ausüben. Stell-
vertretung ist unzulässig; es besteht keine Möglich-
keit, die Eintragung brieflich zu erklären. Die Eintra-
gung kann nicht zurückgenommen werden. 

 

5. Wer sich unbefugt einträgt oder sonst ein unrichti-
ges Ergebnis des Volksbegehrens herbeiführt oder 
das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis 
zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft; der Ver-
such ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 in Verbindung 
mit § 108d des Strafgesetzbuchs). 

6. Die Bekanntmachung des Bayerischen Staatsminis-
teriums des Innern vom 02.04.2014 nach Art. 65 
LWG, die u. a. den Gegenstand des Volksbegeh-



 

rens enthält, wurde im Staatsanzeiger Nr. 15 vom 
11.04.2014 veröffentlicht. Diese Bekanntmachung 
ist in der Gemeindeverwaltung EG Zimmer 01, 
Kirchplatz 10, 84104 Rudelzhausen während der 
allgemeinen Öffnungszeiten niedergelegt und kann 
dort eingesehen werden. Außerdem kann sie im In-
ternet unter www.gemeinde-
rudelzhausen.de/aktuelles abgerufen werden. 

Wertstoffhof während der Sommermonate freitags 
bis 18 Uhr geöffnet 

Von März bis Oktober gelten am Wertstoffhof die 
Sommeröffnungszeiten. In dieser Zeit besteht die Mög-
lichkeit, freitags bis 18 Uhr Abfälle anzuliefern.  

Entsorgung von Wand- und Dispersionsfarbe 

Immer wieder taucht die Frage auf, wie Reste von 
Wand- und Dispersionsfarbe ordnungsgemäß entsorgt 
werden. Deshalb weist die Gemeinde auf Folgendes 
hin: 

 

Grundsätzlich gehören Wand- und Dispersionsfarben 
zum Restmüll und können über die Restmülltonne ent-
sorgt werden. Dies gilt allerdings nur für eingetrocknete 
Farbreste. Flüssige Farben und Lacke sind Problem-
müll und müssen bei den entsprechenden Problem-
müllsammlungen entsorgt werden.  

Deshalb: Farbreste im Eimer eintrocknen lassen 
und dann über die Restmülltonne entsorgen. 

Heckenschnitt 

Die in den Sommermonaten herrschende Witterung 
begünstigt in der Regel ein starkes Wachstum der 
Pflanzen. Es kommt deshalb immer wieder zu Proble-
men, weil Sträucher, Hecken und Äste teilweise weit in 
öffentliche Geh- und Radwege bzw. in die Fahrbahn 
ragen und damit Fußgänger, Rad- und Autofahrer be-
hindern und Verkehrszeichen verdecken. Bedenken 
Sie dabei, dass Kinder bis zum Alter von acht Jahren 
mit dem Fahrrad den Gehweg benutzen müssen; Kin-
der bis zehn Jahre dürfen auf dem Gehweg mit dem 
Rad fahren. 

Die Grundstückseigentümer sind gefordert: Sie müssen 
zur Heckenschere greifen, um Verletzungen der Ver-
kehrsteilnehmer, die Schadensersatzansprüche auslö-
sen können, zu verhindern. 

Anpflanzungen aller Art sowie Zäune, Stapel, Haufen 
und andere mit einem Grundstück nicht fest verbunde-
ne Einrichtungen dürfen nicht angelegt werden, wenn 

sie die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs beein-
trächtigen können. Sind solche Anpflanzungen bzw. 
Hindernisse bereits vorhanden, haben die Eigentümer 
und Besitzer deren Beseitigung zu dulden, wenn sie 
diese nicht selbst beseitigen. 

Bei Gefahr im Verzug kann die zuständige Straßen-
baubehörde (bei Gemeindestraßen, Wegen, Gehwe-
gen und Parkplätzen ist dies die Gemeindeverwaltung) 
die Anpflanzungen bzw. Hindernisse sofort beseitigen 
oder zurückschneiden. Die Kosten für das Ausführen 
dieser Maßnahmen werden Ihnen in Rechnung gestellt. 

 

Breitband 

Die Bauarbeiten sind bis auf etwa 10 Neuanschlüsse 
und die Behebung von Mängeln abgeschlossen. Wir 
weisen darauf hin, dass die Zuständigkeit für den lau-
fenden Betrieb nicht bei der Gemeinde liegt. 

Für die Betreuung aller Kunden - mittlerweile sind 650 
am Netz - gibt es von der Unser Ortsnetz GmbH eine 
eigene Hotline. Für persönliche Beratung, technische 
Auskunft oder Fragen zu Ihrem Vertrag steht die Kun-
denbetreuung von Montag bis Freitag von 8:00-20:00 
Uhr unter 04535/299940 bzw. kundenser-
vice@unserortsnetz.de zur Verfügung. Bei Störungen 
erreichen Sie einen persönlichen Ansprechpartner von 
Montag bis Freitag von 8:00-20:00 Uhr unter 
04535/299930 bzw. support@unserortsnetz.de. Die 
Störungsannahme erfolgt 7 Tage die Woche, rund um 
die Uhr. 

 

Mithilfe der Vermieter erbeten 

Probleme gibt es hin und wieder auch bei einem Mie-
terwechsel, wenn neue Mieter nicht darüber informiert 
sind, dass der Glasfaseranschluss vorhanden ist und 
Verträge mit anderen Anbietern abgeschlossen wer-
den. Vermieter werden daher gebeten, neue Mieter 
möglichst frühzeitig darauf hinzuweisen, dass ein Ver-
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trag mit Rudelzhausen - Unser Ortsnetz GmbH für den 
Glasfaseranschluss abgeschlossen werden kann. 

Aktuelles zur Ortsumfahrung Enzelhausen (B301) 

In der Gemeinderatssitzung vom 19.05.2014 waren 
Herr Neupert und Frau Mayr vom staatlichen Bauamt 
Freising anwesend und haben die aktuelle Planung zur 
Ortsumfahrung Enzelhausen vorgestellt. 

 

Herr Neupert berichtete, dass die Grundlagen für das 
Planfeststellungsverfahren geschaffen sind. Die Um-
fahrungsvarianten wurden geprüft und die beabsichtig-
te Trasse ist festgelegt und so werden derzeit die An-
tragsunterlagen vorbereitet. Von Au her kommend 
schwenkt die neue Straße in südlicher Richtung ab 
über das Abenstal. Dieses wird durch eine Brücke 
überquert ebenso wie der vorhandene Radweg und der 
angrenzende Feldweg. Entlang des Waldrandes wird 
die Trasse dann weitergeführt, bis sie auf Höhe der 
Schrottverwertung Hagl wieder auf die bestehende 
B301 einschwenkt. Das Teilstück der B301 durch En-
zelhausen inklusive dem bestehenden Brückenbau-
werk geht nach Fertigstellung der Umfahrung in die 
Bau- und Unterhaltslast der Gemeinde über. 

 

Es ist beabsichtigt, den Planfeststellungsantrag in der 
zweiten Jahreshälfte 2014 zu stellen. Dieser Termin ist 
wichtig, da sich im Herbst die Umweltverordnungen für 
Kompensationsflächen ändern und dann die entspre-
chenden Unterlagen neu erstellt werden müssten. Dies 
würde eine Verzögerung von mindestens einem Jahr 
bedeuten. Aber auch, wenn der Antrag rechtzeitig ge-
stellt wird, ist mit einer Bearbeitungsdauer von mindes-
tens einem Jahr zu rechnen. Aufgrund der anstehen-
den Gesetzesänderung ist bei der Regierung mit einem 
erhöhten Antragsaufkommen zu rechnen, sodass sich 
die Bearbeitungszeiten möglicherweise verlängern. 
Abhängig ist der Baubeginn auch davon, wie schnell 
die Grundstücksverhandlungen abgeschlossen werden 

können und bis wann die zugesagten Finanzmittel zur 
Verfügung gestellt werden. Die tatsächliche Bauzeit 
wird ca. eineinhalb Jahre betragen. 

Wenn das Planfeststellungsverfahren eingeleitet wird, 
wird dies öffentlich bekannt gemacht. Die zugehörigen 
Planfeststellungsunterlagen können dann sowohl bei 
der Gemeinde als auch im Internet eingesehen wer-
den. 

Der rufBUS fährt weiter . . . und das seit bereits 
zehn Jahren schon !   

rufBUS ? - Wer oder was 
ist das eigentlich? 

Der rufBUS Freising be-
fördert seit mehr als zehn 
Jahren Jugendliche im Al-
ter zwischen 14 und 26 
Jahren in Freising und 
dem gesamten Landkreis 
sicher durch die Nacht.  

Egal ob zur Party, in den 
Club, ins Kino oder zu 
Freunden und natürlich 
auch wieder nach Hause: 
Freitag und Samstag von 
20 - 3 Uhr (nicht in den 
Ferien) können Jugendli-
che zu günstigen Tarifen 
den rufBUS nutzen um si-
cher von A nach B zu ge-
langen. Das Projekt ruf-
BUS wird sowohl ideell als 
auch finanziell hauptsäch-
lich durch den Landkreis 
Freising unterstützt.  

Aber um möglichst vielen 
Fahrgästen die gewünsch-
te Fahrt zu ermöglichen, 
braucht es viele freiwillige Helfer. Denn umso mehr 
Helfer zur Verfügung stehen, desto mehr Busse kön-
nen eingesetzt werden. Hierzu suchen wir Fahrer ab 21 
Jahren und Beifahrer ab 16. Und umso mehr Helfer es 
gibt, desto weniger Einsätze treffen auf jeden einzel-
nen. Frei nach dem Motto : alle für einen, einer für alle ! 

 

Auch in der Zentrale werden ehrenamtliche Helfer be-
nötigt, die die Anrufe entgegennehmen, um die Fahrten 
zu buchen. Die Fahrgäste können sie jeweils freitags 
und samstags ab 19 Uhr unter dieser Nummer errei-
chen: 08161 - 600 500. 



 

Mithelfen können alle ab dem 16. Lebensjahr. Also je-
der, der mal wieder keinen freien Platz ergattern konn-
te, aber auch die, die Glück hatten, sollten sich überle-
gen, ob sie nicht mithelfen wollen, damit möglichst viele 
ihre Fahrt bekommen können.  

Aber auch die Eltern dürfen sich angesprochen fühlen. 
Gibt es doch nichts wichtigeres, als dass die Tochter 
oder der Sohn nachts wieder sicher nach Hause 
kommt. 

Bei Interesse oder Fragen erreichen Sie uns am besten 
per Mail info@rufbus.de oder telefonisch unter der 
08161 ï 173 351. 

 

Kindergarten Tegernbach ab September bis 17 Uhr 
geöffnet 

Ab September 2014 wird die Öffnungszeit im Kinder-
garten Tegernbach bis 17 Uhr verlängert. Die Gemein-
de reagiert damit auf den geänderten Bedarf. Es wer-
den ein Mittagessen - das wie in der Mittagsbetreuung 
vom Gasthaus Ostermeier in Gütlsdorf bezogen wird - 
und Ruhemöglichkeiten angeboten. Betreuungszeiten 
können zwischen 7.20 Uhr und 17 Uhr gebucht wer-
den. Die Geb¿hr betrªgt 14,20 ú pro Buchungsstunde 
und Monat. 

Es gibt noch freie Plätze im Kindergarten. Wenn Sie In-
teresse an einem Platz haben, steht Ihnen die Leitung, 
Frau Reichlmair-Fischer, unter der Telefonnummer 
08752/616 gern für Ihre Fragen zur Verfügung. 

Vorstellung der Ortsteile auf der Gemeindehome-
page - Ihre Mithilfe ist gefragt 

In der Gemeinde gibt es insgesamt 50 Ortsteile. An-
fang des Jahres wurden die Einwohnerzahlen je Orts-
teil auf der Gemeindehomepage veröffentlicht. Jeder 
dieser Ortsteile hat seine eigene Geschichte. Und die-
se Geschichten sollen auf der Gemeindehomepage 
präsentiert werden.  

Vorgaben, was über den jeweiligen Ortsteil veröffent-
licht werden soll, gibt es nicht. Die Seite soll nach und 
nach aufgebaut und Stück für Stück ergänzt werden.  

Jeder, der etwas über seine Heimat zu erzählen hat, ist 
daher aufgerufen, sich bei der Gemeinde zu melden.  

Über Ihre Geschichten, Anekdoten, Bilder, etc. freut 
sich Frau Meier (Telefon 08752/8687-11, pame-
la.meier@gemeinde-rudelzhausen.de.  

Freibadsaison 2014 

Die Freibadsaison startete in diesem Jahr am 
23.05.2014. Ab diesem Jahr wird das Freibad maßgeb-
lich von Herrn Sebastian Kolmeder betrieben. Unter-
stützt durch einige freiwillige Helfer wird es am Kiosk 
wieder ein reichhaltiges Angebot an Getränken und 
kleine Speisen geben. 

 

Die Öffnungszeiten bleiben unverändert Montag bis 
Freitag 9.30 bis 20.00 Uhr sowie Wochenende und 
Feiertag 9.00 - 20.00 Uhr. Ebenso unverändert bleiben 
die Eintrittspreise. Dauerkarten gibt es ab sofort zu den 
üblichen Öffnungszeiten im Rathaus. 

Wir wünschen allen Gästen einen schönen Aufenthalt 
in unserem Freibad und hoffen auf viele Besucher! 

Bienenseuchenverordnung 

Anordnung nach § 15 Abs. 2 der Bienenseuchen-
Verordnung 

Das Landratsamt Freising hat folgende Allgemeinver-
fügung erlassen: 

 

1. Jeder, der im Landkreis Freising Bienen hält, ist 
verpflichtet bis zum 31.Dezember 2014 seine Bie-
nenvölker mit einem zugelassenen Arzneimittel 
gemäß den Angaben des Arzneimittelherstellers 
gegen Varroamilben zu behandeln. 

2. Der Behandlungserfolg ist anhand regelmäßiger 
Gemüllprobeuntersuchungen zu kontrollieren. Im 
Bedarfsfall ist die Behandlung zu wiederholen. 

3. Für Versuche zur Resistenzzucht können Ausnah-
men von der Behandlungspflicht zugelassen wer-
den. 

4. Die sofortige Vollziehung dieser Allgemeinverfü-
gung wird angeordnet. 

mailto:pamela.meier@gemeinde-rudelzhausen.de
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5. Kosten werden für diese Allgemeinverfügung nicht 
erhoben. 

Hinweise: 

Jede Behandlung mit apothekenpflichtigen Arzneimit-
teln ist in das Bestandsbuch einzutragen. 

Gemäß Art. 41 Abs. 4 Satz 1 Bayer. Verwaltungsver-
fahrensgesetz ist nur der verfügende Teil der Allge-
meinverfügung öffentlich bekannt zu machen. Die All-
gemeinverfügung liegt mit Begründung und Rechts-
behelfsbelehrung im Landratsamt Freising, SG 32, 
Zimmer 541/543, Landshuter Str. 31, 85356 Freising, 
aus. Sie kann während der allgemeinen Dienstzeiten 
(Montag - Freitag 08.00-12.00 Uhr, Donnerstag zusätz-
lich 14.00-17.30 Uhr) eingesehen werden. 

Abfälle auf dem 
Friedhof 

Wir weisen wieder 
darauf hin, dass in 
die Abfallgruben nur 
verwesbare Abfälle 
(Blumen, Unkraut, 
Laub, in geringen 
Mengen Pflanzentei-
le, natürliche Blu-
mengestecke (ohne 
Schleifen) dürfen. In 
die bereitgestellten 
Tonnen ist alles an-
dere zu geben wie 
schmutzige Plastiktü-
ten, verschmutztes 
Papier, Schleifen und 
Bänder von Kränzen 

und Blumengestecken (in die gelbe Tonne nur Grab-
lichter und sauberer Kunststoff). Bitte achten Sie bei 
der Entsorgung von Gestecken, Kerzen etc. darauf. Sie 
sparen dem Personal, dass auf dem Friedhof arbeitet, 
zusätzliche Arbeit und Ärger.  

Die Kränze die entsorgt werden (nach Beerdigungen) 
in eine Ecke des Parkplatzes legen und in der Ge-
meinde Bescheid geben. Auch bei Entsorgung von Er-
de (aufgrund einer Erdbestattung) in der Gemeinde an-
rufen und es wird ein Container zur Verfügung gestellt. 
Kränze und Erde dürfen nicht in die Abfallgrube und 
auch nicht neben der Abfallgrube gelagert werden. 

Um unseren Toten einen ehrwürdigen letzten Ruhe-
platz schaffen zu können, müssen wir zusammenhel-
fen. Etwas guter Wille, etwas mehr Einsicht und mehr 
Verständnis könnten dazu beitragen. Nehmen Sie uns 
unsere Anmerkungen nicht krumm. Wir möchten nicht 
mehr als die meisten von Ihnen, saubere Friedhöfe in 
der Gemeinde Rudelzhausen. 

 

Renteninformationen von der Deutschen Renten-
versicherung 

Mütterrente ab 01.07.2014 

Mit dem Begriff Mütterrente ist eine bessere Anerken-
nung von Erziehungszeiten für Kinder gemeint, die vor 
1992 geboren wurden. Mütter oder Väter bekommen 
für jedes Kind einen Entgeltpunkt mehr in der Rente. 

Das sind im Westen 28,61 Euro, im Osten 26,29 Euro 
monatlich mehr.  

Für diejenigen, die heute schon Rente beziehen, wird 
die Rentenversicherung automatisch die Rente erhö-
hen, ein Antrag ist nicht nötig. Die technische Umset-
zung wird etwas Zeit in Anspruch nehmen, deshalb 
wird die Auszahlung einige Monate in Anspruch neh-
men, Die Nachzahlungen werden aber in diesem Jahr 
noch veranlasst.  

Versicherte mit Kindern, die bislang noch keine Zeiten 
der Kindererziehung bei der Rentenversicherung gel-
tend gemacht haben und für die dementsprechend 
auch noch keine Kindererziehungszeiten im Renten-
konto gespeichert sind, sollten die Berücksichtigung 
der Kindererziehungszeiten für ihre vor 1992 gebore-
nen Kinder geltend machen.  

Erwerbsminderungsrente 

Wer wegen einer Krankheit oder Behinderung nur noch 
eingeschränkt oder gar nicht mehr arbeiten kann, soll 
bei Beginn der Erwerbsminderungsrente nach dem 30. 
Juni 2014 für die Rente so gestellt werden, als ob er 
bis zum vollendeten 62. Lebensjahr gearbeitet hätte. 
Bisher wurde die Rente Betroffener so berechnet, als 
hätten sie bis zum vollendeten 60. Lebensjahr weiter 
gearbeitet. Zudem bleiben die letzten vier Jahre vor 
Eintritt der Erwerbsminderung bei der Rentenberech-
nung künftig unberücksichtigt, wenn sie sich zum Bei-
spiel wegen längerer Krankheitszeiten oder einer ge-
sundheitsbedingt verkürzten Arbeitszeit negativ auf die 
Rentenhºhe auswirken w¿rden (ĂG¿nstigerpr¿fungñ). 

Vorsicht bei Anrufen 

Bei unbekannten Anrufern sollten Sie immer vorsichtig 
sein. Das gilt auch, wenn diese sich als Mitarbeiter der 
Deutschen Rentenversicherung ausgeben. Die ruft 
niemals Versicherte an, um Zahlungen zu verlangen. 

So können Sie 
sich schützen: 

Schenken Sie te-
lefonischen Ge-
winnversprechen 
keinen Glauben ï 
besonders wenn 
sie an Bedingun-
gen geknüpft 
sind. 

Lassen Sie sich 
am Telefon nicht 
unter Druck set-
zen. Angehörige 
deutscher Straf-
verfolgungsbe-
hörden würden 
Sie nie am Tele-
fon zu einer 
Geldüberweisung 
nötigen.  

Und bei echten Gewinnen müssen Sie kein Geld im 
Voraus überweisen! 

Geben Sie keine persönlichen Informationen weiter: 
keine Rufnummern, Adressen, Kontodaten, Bankleit-



 

zahlen, Kreditkartennummern oder sonstige persönli-
che Angaben. 

Ändern Sie gegebenenfalls Ihre Rufnummer, um zu-
künftig nicht belästigt zu werden. 

Wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt oder Sie 
bereits Opfer geworden sind, wenden Sie sich an die 
Polizei unter der Notrufnummer 110. 

Schutz vor schwarzen Schafen 

Das Internet ist praktisch und für viele unverzichtbar: 
Für Bankgeschäfte, zum Einkaufen, neueste Informati-
onen lesen oder auch zum Austausch mit Freunden. 
Aber was viele Vorteile bietet, hat meist auch Schat-
tenseiten. Denn im Netz lauern viele schwarze Schafe. 
Was sollte man besser für sich behalten, was dürfen 
Nutzer legal herunterladen und wie schützen sie sich 
beim Online-Banking? Über Verbraucherrechte in der  

digitalen Welt informiert der Bundesverband der Ver-
braucherzentralen: mit seiner Website surfer-haben-
rechte.de, ausgezeichnet mit dem ĂKlicksafe-Preis für 
Sicherheit im Internetñ. 

www.surfer-haben-rechte.de

 

 

http://www.surfer-haben-rechte.de/
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